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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2754/86 DER KOMMISSION
vom 3. September 1986

zur Berichtigung der Verordnung (EWG) Nr. 1511/86 zur Änderung der Verord
nung (EWG) Nr. 589/86 zur Festsetzung der Beitrittsausgleichsbeträge im

Olivenölsektor für das Wirtschaftsjahr 1985/86

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 473/86 des Rates
vom 25. Februar 1986 zur Festsetzung allgemeiner
Bestimmungen für die Regelung der Beitrittsausgleichsbe
träge im Olivenölsektor ('), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1511 /86 der Kommis
sion (2) wurde die Verordnung (EWG) Nr. 589/86 der
Kommission vom 28 . Februar 1986 zur Festsetzung der
Beitrittsausgleichsbeträge im Olivenölsektor für das Wirt
schaftsjahr 1985/86 (3) geändert .

Bei der Uberprüfung hat sich herausgestellt, daß im
Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 589/86
ein Fehler unterlaufen ist. Die betreffende Verordnung ist
folglich entsprechend zu berichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der Anhang der geänderten Verordnung (EWG) Nr.
589/86 wird durch den Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 21 . Mai 1986.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 3 . September 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 53 vom 1 . 3 . 1986, S. 43 .
O ABl . Nr. L 132 vom 21 . 5 . 1986, S. 12 .
(4 ABl. Nr. L 57 vom 1 . 3 . 1986, S. 49 .
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